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Vorbemerkungen 

a) Vorbereitung einer gesetzlichen Neuregelung der Forschungsorganisation 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hat zur Vorbereitung einer gesetzlichen Neuregelung 
der Forschungsorganisation in österreich im Sinne einer kooperativen Forschungspolitik Anfang 1976 an 114 
Institutionen und an die Mitglieder des Wissenschaftsforums einen Fragebogen versandt, der in 27 Detailfragen 
gegliedert war. Der Fragebogen wurde überdies an interessierte Stellen, die sich an das Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung wandten, übermittelt und deren Stellungnahmen mitberücksichtigt. 

Mit dieser Erhebung wurde die erste Phase (Analyse und Problemformulierung) der Vorbereitungsarbeiten 
für eine gesetzliche Neuregelung der Forschungsorganisation in österreich eingeleitet. Für die Auswertung der 
Umfrage und die Erstellung des Berichtes wurde ein Redaktionsbeirat eingesetzt. Die Ergebnisse der Umfrage 
wurden vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung in einem rund 100seitigen Auswertungsbericht 
zusammengefaßt. Der Redaktionsbeirat hat in seiner Sitzung am 18. 10. 1976 festgestellt, daß dieser Bericht 
eine objektive Zusammenfassung der Vorschläge enthalte und für die Durchführung der; vorgesehenen ersten 
Enquete "Lage und Probleme der Forschungsorganisation in österreich" eine brauchbare Diskussionsgrundlage 
darstelle. Die Enquete "Lage und Probleme der Forschungsorganisation in österreich" wurde am 4. 2. 1977 
abgehalten. Ziel der Enquete war es, den Institutionen und Personen, die sich an der Umfrage beteiligt hatten, 
die Möglichkeit zu geben, ihre Standpunkte in Kenntnis des vorliegenden Materials zu ergänzen bzw. allenfalls 
zu revidieren. Die Ergebnisse der Enquete wurden in einem schriftlichen Bericht zusammengefaßt. 

Gemäß den Zielsetzungen der ersten Phase der Vorbereitung einer gesetzlichen Neuregelung der Forschungs­
organisation in österreich lag sowohl dem Fragebogen als auch der Enquete eine Konzeption zugrunde, die 
primär auf die Identifizierung von Problemen und die Erstattung von Verbesserungsvorschlägen gerichtet war. 
Durch dieses System der Umfrage und der ersten Enquete war es möglich, bei der Auswertung der Ergebnisse 
der Umfrage und der Enquete jene Bereiche zu identifizieren, die problematisch erscheinen, wogegen anderer­
seits jene Bereiche, in denen offensichtlich keine Probleme vorliegen, weitgehend ausgeklammert werden konnten. 
In diesem Bericht wurde versucht, die in der Umfrage und der Enquete aufgezeigten Probleme und die erstat­
teten Verbesserungsvorschläge sinngemäß so wiederzuge ben, wie sie von den jeweiligen Institutionen und Ex­
perten, die an der Umfrage und der Enquete teilnahmen, formuliert wurden. Daher enthält der vorliegende 
Abschlußbericht über die 1. Phase der Vorbereitungsarbeiten für eine gesetzliche Neuregelung der Forschungs­
organisation in österreich vielfach auch alternative bzw. antinomische Vorschläge. Eine Wertung bzw. Selektion 
der erstatteten Vorschläge wurde in dieser 1. Phase noch nicht durchgeführt. 

Der in der Umfrage verwendeten Forschungsdefinition liegt der von der OECD erarbeitete internationale Stan­
dard (Frascati-Manual) zugrunde, wobei jedoch die Begriffe Wissenschaft und Forschung synonym verwendet 
wurden. Der Begriff Wissenschaft bezieht sich daher im folgenden auf die Forschung und nicht auf die Lehr­
komponente der Hochschulen. 

Der sachliche Bereich, der innerhalb des Fragebogens zur Diskussion gestellt wurde, umfaßt die Finanzierung, 
die Förderungseinrichtungen, die Planung und Koordination, die Kooperation, die Prioritätensetzung, die Aus­
wertung der Ergebnisse und die Erfolgskontrolle, die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, das For­
schungsmanagement, das Informations- und Publikationswesen, das Beratungswesen sowie sonstige Anregungen 
und ist damit weitgestreut. Es war daher mit ein Anliegen der Umfrage, aus der Sicht der befragten Institutio­
nen und Experten auch eine Abgrenzung für jenen Bereich zu finden, der innerhalb einer gesetzlichen Neu­
regelung der Forschungsorganisation in österreich zu berücksichtigen sein wird. Die innerhalb der Umfrage 
und der Enquete erstatteten Vorschläge beziehen sich primär auf den Einsatz von Bundesmitteln für Zwecke 
der Forschung, erfassen jedoch auch den privaten Sektor, beispielsweise als Empfänger von Bundesmitteln bzw. 
im Rahmen der geforderten Steuerbegünstigungen. 

Gemäß dem Operationskalender und im Sinne der Beschlüsse der zweiten Sitzung des Redaktionsbeirates am 
18. 10. 1976 hat der Redaktionsbeirat auf Grundlage des Auswertungsberichtes der Umfrage und der Erge~ 
nisse der Enquete den vorliegenden "Bericht über Lage und Probleme der Forschungsorganisation " in semer 
Sitzung am 25. 3. 1977 beschlossen. 

Damit ist die Phase I (Analyse und Problemformulierung) zur Vorbereitung einer gesetzlichen Neuregelung 
der Forschungsorganisation abgeschlossen. 

In der Phase 11 (Lösungsvorschläge) wird das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung unter Mit­
wirkung des Redaktionsbeirates einen Bericht über Vorschläge zur Neuregelung der Forschungsorganisation in 
österreich ausarbeiten. Dieser Bericht wird Lösungsvorschläge für die in der Phase I aufgezeigten Probleme 
enthalten und in einer zweiten Enquete "Vorschläge zur Neuregelung der Forschungsorganisation in österreich" 
behandelt werden. 

Danach wird vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung unter Mitwirkung des Redaktionsbeirates 
und unter Berücksichtigung der beiden Berichte und der Ergebnisse der Enqueten der Endbericht "Forschungs­
organisation in österreich" (Lage - Probleme - Lösungsvorschläge) ausgearbeitet werden. Dieser Bericht wird 
publiziert werden und soll als Materialiensammlung für die danach anschließenden legistischen Arbeiten zur 
Neuregelung der Forschungsorganisation dienen. 

5 

III-112 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 03 Lage und Probleme (gescanntes Original) 5 von 19

www.parlament.gv.at



b) übersicht über die Forschungsorganisation in Österreich 

Forsdmng und Entwicklung sind kein eigener Kompetenztatbestand der Bundesverfassung. Soweit Forschung 
und Entwicklung mit einer dem Bund übertragenen Kompetenz verbunden sind, sind sie Bundes-, sonst Landes­
sache. 

Auf Bundesebene ist gemäß dem Bundesministeriengesetz jedes Ressort auch für die Forschung auf Sachgebieten, 
die ihm zur Besorgung zugewiesen sind, zuständig. 

Für die Koordinierung auf Bundesebene ist das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zuständig. 
Zur Erfüllung der Koordinationsaufgaben werden im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Pro­
jektteams gebildet, denen jeweils Vertreter von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft angehören; ständige Bera­
tungsgremien sind der Osterreichische Forschungsrat und das Wissenschaftsforum. Für spezielle Sachbereiche be­
stehen eigene Beratungsorgane. 

Ausgehend von der qualifizierten Kritik der OECD-Experten, die 1969/70 die österreichische Wissenschafts­
politik analysierten, und ausgehend von den Empfehlungen des Beirats für Wirtschafts- und Sozial fragen der 
Paritätischen Kommission, der in seiner Studie» Vorschläge zur Industriepolitik" auch Zielsetzungen und Emp­
fehlungen zur Forschungspolitik vorlegte, wurde im Zusammenwirken zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Staat 1972 die Osterreichische Forschungskonzeption erarbeitet. Sie enthält die mittel- und längerfristigen Ziel­
setzungen für eine an den Bedürfnissen der österreichischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft orien­
tierte Forschungspolitik. 

Der in Konkretisierung der Osterreichischen F~rschungskonzeption erstellte »Katalog operationeller forschungs­
politischer Maßnahmen", Wien 1972, enthält einen systematischen überblick über die erforderlichen Maßnah­
men, die zwischenzeitig bereits teilweise realisiert wurden. 

Für Großforschungseinrichtungen, Querschnittsbereiche und vorrangige Problemkreise wurden von Projektteams 
sektorale Konzeptionen ausgearbeitet. 

Der Bund finanziert Forschung und Entwicklung unmittelbar (durch Tragen der Investitions- und Betriebs­
kosten für universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, durch Globalzuschüsse an Selbstverwal­
tungseinrichtungen, die Forschungsarbeiten durchführen, durch Gewährung von projektgebundenen Forschungs­
förderungen und durch Vergabe von Forschungsaufträgen) oder mittelbar im Wege der beiden durch das 
Forschungsförderungsgesetz 1967 geschaffenen Förderungsfonds (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung) Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft). 

Wissenschaftsbezogene Forschungen dienen primär der Fortentwicklung der Wissenschaft. Sie werden insbeson­
dere in den Hochschulen, der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft 
und verschiedenen privaten gemeinnützigen Forschungseinrichtungen durchgeführt. Dachverband wissenschaft­
licher Gesellschaften ist der Verband wissenschaftlicher Gesellschaften Osterreichs. Die Projektförderung für 
wissenschaftsbezogene Forschungen erfolgt primär durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For­
schung. 

Wirtschaftsorientierte Forschungen tragen zu einem funktionsfähigen Innovationssystem bei. Ihre Träger sind 
die Unternehmungen und private und staatliche Branchenforschungseinrichtungen wie insbesondere die Oster­
reichische Studiengesellschaft für Atomenergie Ges. m. b. H., die Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal 
und die kooperativen Forschungsinstitute, deren Trägerorganisation die Vereinigung kooperativer Forschungs­
institute der gewerblichen Wirtschaft Osterreichs ist. Zentrales Instrument der Forschungsvorhabensförderung ist 
der Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft. 

In beiden Bereichen werden gesellschaftsrelevante Forschungen durchgeführt, d. h. Forschungen, die Problem­
stellungen aufzeigen und Lösungsvorschläge für kollektive Bedürfnisse und Anliegen bieten. 

Insgesamt werden in Osterreich 1977 ru'nd 1,22% des Bruttonationalproduktes für Forschung und Entwicklung 
ausgegeben werden, wovon rund 40% vom Bund, 12% von den Bundesländern, rund 470/0 von der Wirtschaft 
und rund 1 % aus sonstigen Quellen finanziert werden. 

c) Grundsätze der Forschungsorganisation 

Die Erfahrungen aus einer zehnjährigen Vollziehung des österreichischen Forschungsförderungsgesetzes und 
aus der siebenjährigen Koordinationspraxis des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung sind die 
Basis für überlegungen zu einer Forschungsreorganisation, wobei insbesondere auch die Frage zu klären ist, ob 
und inwieweit gesetzliche j\nderungen erforderlich sind. 

Wissenschaft und Forschung werden heute weltweit als Investition zur Sicherung des Wohlstandes der Bevöl­
kerung und für eine bessere Zukunft angesehen. Sie dienen sowohl dem Erkenntnisfortschritt als solchem als auch 
dem Identifizieren von Zielen und dem Aufzeigen von Lösungsvorschlägen für Aufgaben der allgemeinen Staats­
und Gesellschaftspolitik sowie der einzelnen Sachbereichspolitiken, wie der Wirtschaftspolitik, der Sozialpolitik, 
der Gesundheitspolitik, der Kulturpolitik ete. 

Um ihren Aufgaben gerecht werden zu können und im Sinne ihrer Bedeutung für den einzelnen und für die 
Gesellschaft ist es erforderlich, für Wissenschaft und Forschung entsprechende finanzielle und personelle Res-
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sourcen bereitzustellen. In pluralistisch-demokratischen Gesellschaften entscheiden die gewählten demokra­
tischen Organe aller Ebenen über die Verteilung öffentlicher Mittel. Das Forschungsbewußtsein der Offentlich­
keit, d. h. die Bedeutung, die die Offentlichkeit Wissenschaft und Forschung zumißt, ist von zentraler Bedeu­
tung für die Bereitstellung entsprechender gesellschaftlicher Mittel für Forschung. Dementsprechend ist es 
erforderlich, daß Wissenschaft und Forschung ihre Probleme, ihre -Anliegen und vor allem ihren Beitrag zur 
Lösung von Problemstellungen, mit denen die heutigen Gesellschaften konfrontiert sind, der Offentlichkeit 
transparent machen und damit die Notwendigkeit des Einsatzes gesellschaftlicher Mittel für Wissenschaft und 
Forschung begründen und die Verantwortung der Gesellschaft zur Bereitstellung dieser Mittel unterstreichen. 

Die österreichische Forschungspolitik ist eine kooperative. Sie sucht das Zusammenwirken zwischen Staat, Wis­
senschaft und Wirtschaft. Sie orientiert sich sowohl an gesamtstaatlichen Zielsetzungen wie auch an den Ziel­
setzungen der einzelnen Sachbereichspolitiken, wie sie in der asterreichischen Forschungskonzeption und den 
sektoralen Konzeptionen enthalten sind. Andererseits sind es gerade Wissenschaft und Forschung, die ihrerseits 
Alternativen aufzeigen, um gesellschaftliche und politische Probleme lösen zu können. Aus dieser kausal-funk­
tionellen Interdependenz ergibt sich auch der natürliche Ausgleich zwischen Freiheit der Wissenschaft und an­
gewandten zweckorientierten wissenschaftlichen Lösungsvorschlägen. Wenngleich die moderne kostenintensive 
Forschung weitgehend auf Teamwork aufbaut, muß sie doch den Freiheitsspielraum und die Kreativität des 
einzelnen Wissenschafters sichern. Der Wissenschafter und die Wissenschaft müssen sich ihrer humanitären 
Aufgaben und ihrer sozialen Verantwortung bewußt._ -sein, die Gesellschaft aber ihrer Verpflichtung, ein Wis­
senschafts- und Forschungsklima zu gewährleisten, in dem der gerade in diesem Bereich so wesentliche per­
sonelle Faktor voll zum Einsatz kommen kann. Grundzüge jedes wissenschaftlichen Handeins sind Objektivität, 
Toleranz- und Problembewußtsein, die grundlegende Maxime der Freiheit des Wissenschafters, die sich nicht 
nur auf die Grundlagenforschung, sondern auch auf die angewandte Forschung erstreckt. Im letzteren Fall wird 
zwar die Thematik des wissenschaftlichen Vorhabens vorgegeben, hinsichtlich der Methodik und des Einsatzes 
des Fachwissens muß aber die Unabhängigkeit des Wissenschafters gewährleistet sein. 

Dementsprechend ist eine zentrale Aufgabe jeder Forschungspolitik die Sicherung eines ausgewogenen Verhält­
nisses zwischen primär erkenntnisgerichteter Forschung und angewandter, zweckorientierter Forschung. In der 
Vielfalt der Forschungsorganisationen, die von den Universitäten bis zu den Industrielabors reicht, spiegelt 
sich das Bemühen um adäquate Lösungsformen. Gerade der Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigt und ver­
langt Rationalität und Effektivität von Wissenschaft und Forschung. Dabei ist zu berücksichtigen, daß diese 
Bereiche der Strukturpolitik zuzuordnen sind und ihre Ergebnisse oft erst längerfristig wirksam werden. 
Wissenschaft und Forschung kommt auch wesentliche Bedeutung für die Schaffung und Sicherung von Arbeits­
plätzen zu. Einerseits sind attraktive Arbeitsplätze für junge Wissenschaftler wesentliche Voraussetzung für 
eine qualifizierte wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung und damit die Sicherung eines hohen wissenschaft­
lichen Niveaus im Inland, andererseits zeigt eine Untersuchung des Forschungsförderungsfonds der gewerblichen 
Wirtschaft, daß gerade forschungsintensive Unternehmungen in Folge ihrer rascheren Reaktion auf Abnehmer­
wünsche stabilere Arbeitsplatzverhältnisse aufweisen als Unternehmen ohne eigene Forschungs- und Entwick­
lungstätigkeit. 

Dementsprechend lassen sich nachstehende Grundzüge für eIne ausgewogene Forschungsorganisation In plura­
listisch-demokratischen Gesellschaften aufzählen: 

Freiheit der Wissenschaft und des Wissenschafters 

Soziale Verantwortung der Wissenschaft und des Wissenschafters 

Demokratische Transparenz des Einsatzes öffentlicher Mittel für Forschung und Entwicklung 

Rationalität und Effektivität der Forschung 

Sicherung der Umsetzung der Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung In kulturelle, soziale und wirt­
schaftlich-technische Innovationen 

Kooperation zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung 

Attraktive Arbeitsplätze für junge Wissenschafter und Gewährleistung der persönlichen Kreativität des 
Wissenschafters 

Verantwortung der Gesellschaft zur Bereitstellung ausreichender gesellschaftlicher Ressourcen für Wissenschaft 
und Forschung 

Sicherung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen primär erkenntnisgerichteter Grundlagenforschung 
und angewandt er zweckorientierter Forschung 

Konzertiertes Zusammenwirken zwischen zweckorientierter Forschung und den Erfordernissen und Ziel­
setzungen der korrespondierenden Sachbereichspolitiken 

Forschungsp~litische Schwerpunktsetzung unter voller Berücksichtigung der wissenschaftlichen, wirtschaftli­
chen und gesellschaftlichen Zielsetzungen 

Schaffung von Forschungsmanagement- und Forschungsinformationssystemen, die diesen Grundzügen ent­
sprechen und Gewährleistung von Administrativsystemen, die die erforderliche Flexibilität aufweisen. 
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1. Finanzierung und Forschungsförderungseinrichtungen 

Lage 
Der Bund finanziert Forschung und Entwicklung durch Tragung der Investitions- und Betriebskosten von Hoch­
schulen und von außeruniversitären staatlichen Forschungseinrichtungen, durch Beteiligungen an gemischtwirt­
schaftlichen Forschungseinrichtungen, durch globale und projektgebundene Zuschüsse an sonstige öffentlich- und 
privatrechtliche Forschungeinrichtungen und Arbeitsgruppen und Einzelforscher sowie durch Forschungsbeiträge, 
Darlehen und Haftungsübernahmen für unternehmenseigene Forschung, durch Forschungsaufträge und durch die 
Gewährung von Steuerbegünstigungen für Forschung und Entwicklung. Der Bund vergibt die Mittel entweder 
unmittelbar an die Forschungseinrichtungen, Arbeitsgruppen bzw. Forscher oder an Förderungseinrichtungen 
(insbesondere die beiden Forschungsförderungsfonds). 

Dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung obliegt die Projektförderung im Bereich der wis­
senschaftlichen Forschung, dem Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft im Bereich der gewerb­
lichen Wirtschaft. Die Bundesländer fördern Forschung und Entwicklung teils unmittelbar, teils im Wege von 
Landesfonds (z. B. Steiermärkischer Landesfonds zur Förderung von Wissenschaft und Forschung) oder Lan­
desstiftungen (z. B. Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt Wien) sowie durch Mittragung der Kosten von Hoch­
schulen innerhalb des betreffenden Bundeslandes bzw. VOll landeseigenen Forschungseinrichtungen. 

Die öffentlich- und privatrechtlichen Interessensvertretungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Selbstverwal­
tungskörper (Sozialversicherungen etc.) haben oft nicht unbeachtliche Forschungsaktivitäten. Beispielsweise be­
treiben die Kammern teilweise Eigenforschung, vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
oder tragen zu fachlich ausgerichteten Forschungen Dritter bei. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch der Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank zu er­
wähnen. Derzeit werden die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung in österreich etwa zu 52% 
von der öffentlichen Hand, zu 47% von der Wirtschaft und zu 1 % aus sonstigen Quellen finanziert. Von den 
Förderungsmitteln des Bundes stehen nur rund 6% für freie Förderungen und Aufträge zur Verfügung. 
Rund 58% entfallen auf den forschungswirksamen Anteil der Finanzierung der Hochschulen, rund 8% auf 
Globalzuschüsse an die beiden Forschungsförderungsfonds und rd. 100/0 auf Globalzuschüsse an selbständige 
Forschungseinrichtungen (wie beispielsweise die Akademie der Wissenschaften, die Ludwig Boltzmann Gesell­
schaft, das Institut für höhere Studien und wissenschaftliche Forschung), rund 13% auf außeruniversitäre 
staatliche Forschungseinrichtungen und rund 50/0 auf internationale Kooperationen. 

Die Industrie- und Gewerbebetriebe finanzierten ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben nach der letzten 
Erhebung der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu 96% selbst, 3,8% wurden von der öffentlichen 
Hand und 0,2% aus sonstigen Quellen finanziert. 

Die Förderung durch die bei den Forschungsförderungsfonds ist im Forschungsförderungsgesetz 1967 und in den 
Geschäftsordnungen und Förderungsrichtlinien der Fonds geregelt. Die Wohnbau- und Straßenforschung ist 
sondergesetzlich (im Wohnbauförderungsgesetz bzw. im Bundesstraßengesetz) normiert. Für die Vergabe von 
Forschungsaufträgen, Expertengutachten und die Gewährung von Forschungsförderungen durch Bundesdienst­
stellen gelten bundeseinheitliche Rahmenrichtlinien, die von der Bundesregierung am 2. 9. 1975 beschlossen 
wurden. Die Abgabenbegünstigungen für Forschung und Entwicklung, die derzeit in österreich gelten, sind 
zusammenfassend in dem Sonderdruck "Steuerbegünstigung für Forschung und Entwicklung in österreich", 
Wien 1975, dargestellt. 

Probleme 
Als Grundsatzthemen in Fragen der (öffentlichen) Forschungsförderung werden im Zusammenhang mit den 
bestehenden Forschungsförderungseinrichtungen Probleme der Kontrolle des Einsatzes öffentlicher Mittel und 
der Relevanz der geförderten Forschungstätigkeit erörtert. Die Auseinandersetzung ist weniger zentriert um 
Probleme der ex-post Verwendungs- und Erfolgskontrolle, obwohl auch hier Verbesserungen im Hinblick auf 
Kosten- und Ergebnistransparenz gefordert werden, als vielmehr um Probleme der ex-ante Entscheidungsfindung 
bezüglich Forschungszielen und -prioritäten. Der für die Hochschulforschung postulierten Selbstkontrolle von 
Planung, Qualität und Effizienz der Forschungsaktivitäten durch die wissenschaftliche Gemeinschaft wird die 
Forderung nach der Beteiligung der anderen gesellschaftlichen Kräfte an den diesbezüglichen Entscheidungspro­
zessen entgegenhalten. Nur durch eine solche Beteiligung könnten auch unmittelbar drängende gesellschaftliche 
Probleme im Forschungsgeschehen Berücksichtigung erfahren. Zu dieser Betonung der Gesellschaftsrelevanz wird 
von Hochschulseite die langfristige Auswirkung des von der wissenschaftlichen Forschung produzierten Er­
kenntniszuwachses auf den wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Fortschritt angeführt. 

In Konkretisierung dieser Grundsatzdiskussion wird einerseits die Beibehaltung der Struktur der bestehenden 
Forschungsförderungseinrichtungen gefordert, andererseits werden strukturelle Änderungen vorgeschlagen. So 
sollen in die Entscheidungsorganeder Forschungsförderungsfonds (insbesondere des Wissenschaftsfonds) Vertre­
ter der Verwaltung, der Wirtschaft (Sozialpartner), der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und des 
wissenschaftlichen Nachwuchses Aufnahme finden (dies jeweils alternativ oder kumulativ). In EinzelsteIlung­
nahmen wird eine Vereinheitlichung des bestehenden Förderungsfondssystems oder die Gründung eines Fonds 
für "die auf Mensch und Gesellschaft bezogene Forschung" oder mehrerer neuer Fonds bzw. Bereitstellung 
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zusätzlicher Mittel für bisher nicht erfaßte Forschungsbedürfnisse vorgeschlagen. In Beziehung zur Kontroll­
und Relevanzthematik stehen auch Problematisierungen des Vergabeverfahrens und Begutachtungssystems des 
Wissenschaftsfonds. Während einerseits die Beibehaltung des anonymen Begutachtungssystems unter Transpa­
renz der Gutachtensinhalte gefordert wird, wird andererseits eine größere Transparenz des Begutachtungsver­
fahrens etwa mittels öffentlicher Hearings und vermehrter Möglichkeit zur Stellungnahme durch den Förde­
rungswerber, sowie eine Zweiteilung der Begutachtung in "wissenschaftliche Tragfähigkeit" und "gesellschaft­
liche Relevanz" für notwendig erachtet und eine spezielle Interessensanalyse der eingereichten Projekte ange­
regt. Unter Beibehaltung der gegenwärtigen Fondsstruktur werden zur Berücksichtigung gesellschaftlicher For­
schungsbedürfnisse Instrumente wie die "nationalen Programme" nach dem Muster des Schweizer National­
fonds oder die "Forschungsthemenausschreibung" zur Diskussion gestellt. 

Ungeklärt sei die Stellung des privaten gemeinnützigen Sektors, insbesondere der wissenschaftlichen Gesell­
schaften, hinsichtlich seiner von der öffentlichen Hand zu fördernden Aufgaben, sowie die Stellung des Ver­
bandes der wissenschaftlichen Gesellschaften Osterreichs als allgemeine oder ausschließlich auf diesen Sektor 
bezogene Förderungseinrichtung. 

Als grundsätzliche Ausführung zum Thema "Demokratische Kontrolle öffentlicher Mittel" ist auch die Forde­
rung nach Vergabe öffentlicher Forschungsförderungsmittel nur an Institutionen mit einem Mindestmaß an 
innerbetrieblicher Mitbestimmung sowie die korrespondierende Forderung der Einführung von Mitbestimmungs­
regelungen analog zum UOG für den außeruniversitären Bereich zu ve~stehen. 

Ein kontroversielles Thema ist die Einbeziehung juristischer Personen in die Förderungstätigkeit des Wissen­
schaftsfonds. Die Frage der Nachwuchsförderung insbesondere durch den Wissenschaftsfonds wird im Grund­
sätzlichen weithin einheitlich befürwortet, wenn auch durchaus verschiedenartige Vorschläge dazu gemacht wer­
den, so z. B. die Kleinförderung, die Auftragsvergabe an Nachwuchskräfte durch die Fonds oder die MitteIbin­
dung für Nachwuchsförderung. 

In Fragen der Forschungs/inanzierung wird von Hochschul-, Wirtschafts- und Fondsseite ein vorrangiges Pro­
blem in der Sicherung einer konjunkturunabhängigen Bereitstellung von Forschungsmitteln gesehen, um der in 
längerfristigen Zeiträumen angelegten Durchführung und Wirksamkeit von Forschungstätigkeit gerecht zu wer­
den. Ebenso wird der Wunsch nach genereller Anhebung der Forschungsmittel u. a. mit Hinweis auf vergleich­
bare Länder geäußert. Außerordentliche Aktionen zur Mittelaufbringung (Anleihen etc.), und eine stärkere 
verbundmäßige Beteiligung von Ländern und Gemeinden werden zur Diskussion gestellt. 

Sektorale Finanzierungsprobleme werden im Nachholbedarf der wirtschaftsbezogenen Forschung, in der Siche­
rung der Hochschulforschungsmittel und einer getrennten Dotierung des funktionsgebundenen Forschungsan­
teils und des freien, lehrunabhängigen Forschungsanteils für die Hochschulen, sowie in der Sicherung der Basis­
finanzierung für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen gesehen. Finanzierungsabhängige Planungs­
probleme sollen durch mehrjährige Budgetvorschauen erleichtert werden. 

Allgemein wird eine verstärkte Nachwuchsförderung verlangt. Von Wissenschaftsseite wird auf die Notwendig­
keit vermehrter Mittelbereitstellung für den Besuch von Tagungen und Veranstaltungen für den wissenschaft­
lichen Erfahrungsaustausch hingewiesen. Schwerpunktfinanzierungsmöglichkeiten sollen durch Aufstockung von 
Budgetmitteln ausgebaut werden. Im wirtschaftsbezogenen Bereich werden Finanzierungslücken in der Innova­
tionsphase gesehen, zu deren Behebung sich unter anderem die Schaffung einer Risikobeteiligungs- oder Inno­
vationsgesellschaft anbiete. Auf ein Mißverhältnis in der Finanzierung von Wohnbau- und Straßenforschung 
gegenüber anderen Bereichen wird hingewiesen. Für die wissenschaftlichen außeruniversitären Anstalten des 
Bundes werden (haushalts-) rechtliche Probleme der Verwendung .von Drittfinanzierungen für Forschungstätig­
keiten angeschnitten. 

In Bezug auf indirekte (steuerpolitische) Forschungsfinanzierung werden, wenn auch unter verschiedenen 
Akzentsetzungen, vermehrte Steuererleichterungen für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vorgeschlagen. 
So weisen die außeruniversitären gemeinnützigen Forschungseinrichtungen auf die Bedeutung erweiterter Spen­
denbegünstigungen hin, insbesondere auch im Hinblick auf die Motivation für Privatinitiative. Von Wirtschafts­
seite werden Vorschläge zur steuerlichen Erleichterung betrieblicher Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
unter Unterstreichung des wachstumsfördernden und strukturverbessernden Effektes solcher Maßnahmen erstattet, 
unter anderem mit Hinweis auf die umfangreichen Ausführungen in der Veröffentlichung des Bundesministe­
riums für Wissenschaft und Forschung "Steuerbegünstigungen für Forschung und Entwicklung im internationa­
len Vergleich", Wien 1975. Insbesondere werden Fragen der generellen Umsatzsteuerbefreiung für Forschungs­
aufträge und Museumsveröffentlichungen, eines erhöhten Werbungskostenpauschales für aktive Forsdler und 
der Gebührenbefreiung von Darlehen für F & E angeschnitten. Das Bundesministerium für Finanzen hält die 
derzeitigen Steuerbegünstigungen für ausreichend und wendet gegenüber dem Wunsch nach Erweiterung der 
steuerlichen Begünstigungen neben steuertechnischen Argumenten das fiskalpolitische Argument des Einnahmen­
entfalles und die Notwendigkeit des gezielten und koordinierten Einsatzes öffentlicher Mittel ein, der im allge­
meinen bei direkten Subventionen in stärkerem Maße gewährleistet erscheint. 

Die Bedeutung öffentlicher Auftragsforschung wird in vielen Stellungnahmen betont und vereinzelt auch die 
forcierte Anhebung der dazu zur Verfügung stehenden Mittel gefordert. Aus dem sozialwissenschaftlichen 
Bereich wird die wissenschaftliche Relevanz des durch die Auftragsforschung legitimierten Zuganges zu Daten 
und Informationen hervorgehoben. Vorschläge zur Auftragsforschung befassen sich mit deren öffentlicher Aus­
schreibung und deren Begutachtung analog dem vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
praktizierten Verfahren. 
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2. Planung und Koordination 

Lage 
Koordination bedeutet allgemein Tätigkeiten in Teilbereichen untereinander und auf ein Gesamtziel hin abzu­
stimmen. 

Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes hat festgestellt, daß der Begriff der Koordination als Abstim­
mung von Tätigkeiten und Tätigkeitsergebnissen arbeitsteilig eingerichteter Aufgabenträger zu definieren ist und 
daß die Kompetenztatbestände des Bundesministeriumsgesetzes auch Planungsinitiativen einschließen. 

Die Koordinierungsinstrumente im Forschungsbereich umfassen thematisch-inhaltliche Koordinierungsinstru­
mente, Informationssysteme, Verfahrensregelungen, organisatorisch-institutionelle Koordinierungseinrichtungen. 
Thematisch-inhaltliche Koordinierung wird durch die Erstellung von globalen und sektoralen Konzepten (z. B. 
Osterr. Forschungskonzeption bzw. Ergebnisse der Projektteamsarbeiten) sowie auch durch den jährlichen Be­
richt der Bundesregierung an den Nationalrat gemäß § 24 Abs. 3 des Forschungsförderungsgesetzes und durch 
die Orientierung juristisch selbstständiger Forschungs- und Forschungsförderungseinrichtungen an den Zielset­
zungen der in Projektteams gemeinsam erarbeiteten Konzeptionen, wie beispielsweise im Rahmen der mittel­
fristigen' Programme der OSGAE, des mittelfristigen Programmes der Akademie der Wissenschaften, der 
Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, bei der Erarbeitung der Prioritätenbereiche des Forschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirtschaft und dem Schwerpunktprogramm des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For­
schung erreicht. Wesentliche Voraussetzungen und damit wesentliches Koordinierungsinstrument ist generell ein 
entsprechendes Informationssystem, wie es im Forschungsbereich durch die Forschungsstatistik, die Fakten­
dokumentation (Erfassung sämtlicher Förderungen und Aufträge von Bundesdienststellen auf EDV seit 1. 1. 
1974) sowie durch die Einrichtung sektoraler Clearing- und Informationsstellen (z. B. ASSA für Weltraum­
forschung und Sonnenenergie, Akademie der Wissenschaften für Hochenergiephysik, OSGAE für Energiefor­
schung ete.) besteht. Verfahrensregelungen zur Koordination enthalten die Bestimmungen des Bundesministerien­
gesetzes sowie die bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien für Forschungsförderungen und Forschungsaufträge 
und Expertengutachten. Organisatorisch-institutionelle Koordinierungsinstrumente stellen das Interministerielle 
Forschungskoordinationskomitee mit seinen Arbeitsgruppen sowie sektorale Expertenkomitees bzw. Projektteams, 
die Veranstaltung von Koordinationssymposien, die Vergabe von Forschungsaufträgen und Expertengutachten 
zu Zwecken der Forschungskoordination und im weitesten Sinn Beratungsorgane wie beispielsweise das Wis­
senschaftsforum und der Osterreichische Forschungsrat dar. Diesen sowie auch den verschiedenen anderen Bera­
tungsorganen sowie auch Förderungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen kommt für die von ihnen be­
treuten Bereiche eine sehr große de faeto Koordinationsfunktion zu. 

Nach dem Bundesministeriengesetz ist die Forschung integrierender Bestandteil der den jeweiligen Ministerien 
obliegenden Kompetenzbereiche. Dadurch soll insbesondere auch ein enges Zusammenwirken zwischen For­
schungspolitik und Sachbereichspolitiken (Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik ete.) ermöglicht 
werden. 

Probleme 
Koordinierungs- und Planungsprobleme thematisch-inhaltlicher Art werden durchwegs im Zusammenhang mit 
Problemen der organisatorisch-instrumentellen Ebene gesehen, wobei Problemen des Beratungs- und Informa­
tionswesens besondere Bedeutung zugemessen wird. So sollen die auf Ebene der Forschungseinrichtungen, der 
Forschungsförderungseinrichtungen und der Ressorts bzw. der Gesamtregierung erstellten bzw. zu' erstellenden 
Forschungsprogramme mittels umfassender Beratungsorgane aufeinander abgestimmt werden. Teils wird an die 
Koordinationsaufgabe bestehender Organe wie des Forschungsrates oder des interministeriellen Forschungskoor­
dinationskomitees erinnert und deren Intensivierung gefordert, teils wird die Neuschaffung solcher Organe 
anstelle oder in Ergänzung bestehender Koordinierungsorgane gefordert. Abgrenzungsprobleme werden zwi­
schen fondsgeförderter Forschung und Ressotforschung (insbesondere Wohnbau- und Straßenforschung), zwi­
schen allgemeiner Forschungspolitik und Sachbereichspolitiken, zwischen Bund und Ländern, zwischen Forschungs­
förderung und Basisfinanzierung der Hochschulforschung, zwischen staatlicher und industriell-gewerblicher For­
schung und zwischen außeruniversitärer und universitärer Forschung gesehen. Beratungs- und Koordinations­
gremien wie ein (nationaler) Wissenschaftsrat, ein Gesamtbeirat für Auftragsforschung, ein »Pool" für Auf­
tragsforschung, Forschungsbeiräte für jedes forschungstreibende Ressort, ein Forschungskoordinationskomitee 
Staat - Wirtschaft, ein Forschungskoordinationskomitee bzw. Fondskuratorium Bund - Länder (- Kam­
mern), ein Forschungskoordinationskomitee für internationale Wissenschaftsbeziehungen sowie ein Gremium 
der Projektbegleiter öffentlich geförderter Forschungsarbeiten werden im Hinblick auf die genannten Lücken 
zur Koordinationsverbesserung vorgeschlagen, wobei verschiedentlich die Notwendigkeit der Ausstattung dieser 
Gremien mit eigenen Stäben betont wird. 

Unausgeschöpft sei auch das Koordinationspotential des Verbandes der wissenschaftlichen Gesellschaften für 
den privaten-gemeinnützigen Bereich, insbesondere der wissenschaftlichen Gesellschaften und ihres Verbandes. 
Inhaltlich-thematisch wird neben der o. e. Notwendigkeit der Erstellung von mittel- und längerfristigen For­
schungsprogrammen auf die koordinative Funktion der Projektteams des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung hingewiesen. Im Bereich der Hochschulforschung seien koordinative Maßnahmen nur für die "Big­
Seience" -Projekte erforderlich. 
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Ein breites Spektrum von Vorschlägen befaßt sich mit dem koordinationsfördernden Aspekt von Dokumen­
tation und Information. Vorgeschlagen werden u. a. ein:.- zentrale Informationsstelle (beim Forschungsrat) für 
geplante, in Durchführung begriffene und abgeschlossene Forschungsvorhaben, ein regelmäßiger Forschungs(stät­
ten)katalog, ein Katalog der Großgeräte und/oder Meßeinrichtungen, eine zentrale Dokumentation über Aus­
wertungs- und Verwertungsberichte, öffentliche Leistungsberichte der Forschungsinstitutionen, eine Erweiterung 
der Faktendokumentation des Bundes, Ausbau der fachbezogenen Informations- und Dokumentationsdienste, 
zentrale Information über fachbezogene Informationsdienste, Förderung von jährlichen Fachtagungen und Ein­
richtung eines jährlichen Forschungstages. Generell kann als Hauptproblem der Informationsseite der Koordi­
nationsthematik das Fehlen von bzw. der Wunsch nach "Information über Information" angesehen werden. 

3. Kooperation 

3.1. Innerstaatliche Kooperation 

Lage 

Kooperationen bestehen derzeit in institutionalisierter Form und in Form von Personalunionen. Die Durchfüh­
rung partnerschaftlicher Projekte und die partnerschaftliche Errichtung von Forschungsinstituten, insbesondere 
zwischen außeruniversitären Einrichtungen, Schaffung und Betrieb kooperativer Forschungsinstitute sind Bei­
spiele für institutionalisierte Kooperationen. Beispiele für Personalunionen sind die Bestellung von Universi­
tätslehrern als Leiter außeruniversitärer Forschungsinstitute bzw. die Erteilung von Lehraufträgen an außer­
universitäre Forscher. Im UOG beispielsweise sind in den Bestimmungen über Forschungsinstitute besonderer 
Art explicit Kooperationsverträge mit außeruniversitären Einrichtungen vorgesehen. Ebenso ermöglicht das 
VOG die Schaffung interuniversitärer Einrichtungen. Träger- und Dachorganisationen, wie beispielsweise die 
österreichische Akademie der Wissenschaften, die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, der Verband wissenschaftlicher 
Gesellschaften, die Vereinigung der kooperativen Forschungsinstitute der gewerblichen Wirtschaft österreichs 
begünstigen nicht nur Kooperationen innerhalb des von ihnen betreuten Bereiches, sondern fungieren vielfach 
auch als Bindeglied zu anderen Forschungssektoren, insbesondere im Bereich zwischen universitärer und außer­
universitärer Forschung. 

Die Fragen der Kooperation sind eng mit den Fragen der Koordination verbunden. Die persönliche Mobi­
lität der Forscher hängt insbesondere auch von den arbeits- und dienstrechtlichen Bestimmungen und den da­
mit verbundenen Vor- und Nachteilen in berufsmäßiger Hinsicht ab. 

Probleme 

In Kooperationsfragen wird zwar für einzelne Sachbereiche die bestehende Kooperation als ausreichend emp­
funden, vereinzelt das Moment der Freiwilligkeit bzw. der Unnotwendigkeit besonderer Maßnahmen ange­
führt, generell wird jedoch die Verbesserung von Kooperationsmöglichkeiten und -tätigkeiten durch institutionelle 
Maßnahmen im weitesten Sinn als wünschenswert erachtet. Insbesondere für die Kooperation von universitärem 
und außeruniversitärem Bereich werden von bei den Seiten Wünsche nach einer vermehrten institutionalisierten 
Forschungsverbundform geäußert, wozu der § 93 des UOG bezüglich Gründung kooperativer Forschungsinsti­
tute einen rechtlichen Rahmen bereitstelle, der um die Schaffung weiterer Rechtsgrundlagen für die Kooperation 
von Universitätsinstituten mit selbständigen Forschungseinrichtungen erweitert werden solle. Ebenso sei zur Er­
leichterung der Kooperation Universität - Wirtschaft die nähere gesetzliche Konkretisierung des § 49 Abs. 4 
UOG ins Auge zu fassen. Von außeruniversitärer Seite wird eine stärkere Integration in den Lehr- und For­
schungsbetrieb der Universitäten als wünschenswert erachtet. Vorschläge hiezu befassen sich mit der vermehrten 
Vergabe von Lehraufträgen an außeruniversitäre Forscher, mit der Erleichterung von Habilitationsmöglichkeiten 
für außeruniversitäre Wissenschafter, der öffentlichen Ausschreibung von Lehraufträgen sowie mit der Schaffung 
eines sogenannten "Forschungsauftrages" analog dem Lehrauftrag im Hochschulbereich. Dadurch sollen in außer­
universitären Einrichtungen tätige Wissenschafter zu Forschungsarbeiten in Hochschulen herangezogen werden. 

Generell werden weniger unterschiedliche Rechtsformen der einzelnen Forschungseinrichtungen als vielmehr die 
fehlende Mobilität der Forscher insbesondere zwischen Wissenschaft und Wirtschaft als Kooperationshinder­
nis gesehen, welches nicht zuletzt durch unterschiedliche dienstrechtliche Regelungen und die o. e. mangelnde 
Integration außeruniversitärer Wissenschafter in den Lehr- und Forschungsbetrieb der Universität verursacht 
sei. Mangelndes Kooperationsbewußtsein wird auch auf fehlende Information über die Forschungstätigkeit des 
jeweils in Frage kommenden Partners zurückgeführt, die durch Schaffung von Informationsmedien z. B. über 
angebotene und gesuchte F & E-Ergebnisse, Vermehrung der Informationsveranstaltungen der Fonds, Vermeh­
rung der Information über Leistungsangebote der Universitäten, durch zentrale Koordinierungs- und Clearing­
SteIlen (Wissenschaftsbörsen) behoben werden könnte und zu Programmkooperationen institutionalisierter Art 
bzw. laufenden Absprachen mittelfristiger Forschungsrichtungen und -ziele führen könnte. 

Sektoral sei insbesondere für die mittelbetriebliche Wirtschaft die kooperative Nachfrage nach Forschungsresul­
taten mittels Forschungsvereinigungen wünschenswert. 

Als maßgeblich für die Kooperationsverbesserung wird die bevorzugte Finanzierung von Kooperationsprojek­
ten und die Berücksichtigung von Kooperationskosten bei Forschungsprojekten sowie die Erteilung von Auflagen 
zur Kooperation bei Forschungsaufträgen bzw. -förderungen erachtet. 

11 

III-112 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 03 Lage und Probleme (gescanntes Original) 11 von 19

www.parlament.gv.at



3.2. Internationale Kooperation 

Lage 

Die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit erfolgt auf weltweiter und regionaler, staatlicher und nicht­
staatlicher, multi- und bilateraler Ebene. Sie umschließt gemeinsame Forschungsaktivitäten im Bereich der Na­
tur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, Diskussion und Harmonisierungsversuche nationaler Forschungspoliti­
ken, Lizenz- und Kooperationsverträge von industriellen Unternehmungen, laufende Kontaktnahmen zwischen 
nationalen wissenschaftlichen Einrichtungen, Aus- und Weiterbildung, Information und Dokumentation sowie 
die Erstellung einheitlicher Standards (z. B. Forschungsstatistik) usw. 

Die Formen internationaler Zusammenarbeit umfassen internationale staatliche und nichtstaatliche Organisa­
tionen, gemeinsame Forschungs- und Ausbildungsinstitute, Gemeinschaftsforschungsprojekte in nationalen For­
schungseinrichtungen, gemeinsame forschungspolitische Rahmenplanung, Symposien und Seminare, den Aus­
tausch von Wissenschaftern, Wissenschafts- und Kulturabkommen als Rahmen für engere künftige bilaterale 
Kooperationen und die Vereinheitlichung wissenschaftlicher und wirtschaftlicher nationaler Rechtsbestimmun­
gen (z. B. Zollbegünstigungen für wissenschaftliche Geräte etc.). 

Internationale Zusammenarbeit umschließt Großprojekte, die teils über die Eigenkapazitäten der Mitgliedstaa­
ten hinausgehen (z. B. im Bereich der Atom-, Weltraum- und Energieforschung), Projekte in unmittelbar öffent­
lichem Interesse (Volksgesundheit, Umweltgestaltung, Bildungsplanung etc.), Projekte, die der Natur nach inter­
nationale Kooperation erfordern (z. B. internationale Kommunikationssysteme, international vergleichbare Sta­
tistiken etc.) und Kooperationen, die primär im gemeinsamen Wirtschaftsinteresse liegen. Die bilaterale wis­
senschaftliche Zusammenarbeit umfaßt bilaterale Wissenschafts- und Kulturabkommen und die Durchführung 
gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Gemischtwirtschaftliche Formen der internationalen Zu­
sammenarbeit sind von Staat und Industrieunternehmen gemeinsam finanzierte bzw. durchgeführte internatio­
nale Vorhaben. 

Im Bereich der internationalen Großforschung beteiligt sich österreich an Projekten der Atom- und Energie­
forschung, der Hochenergiephysik und der Weltraumforschung. In der multilateralen Programmforschung ar­
beitet Österreich an den Forschungsprogrammen der UNESCO und des ICSU, der OECD und der wissen­
schaftlich-technischen Kooperation der Europäischen Gemeinschaften mit Drittstaaten mit. Die wissenschaftlichen 
multilateralen Kooperationen außerhalb der Großforschung und der Forschungsprogramme umfassen Mitwir­
kung auf forschungspolitischem und forschungsinformatorischem Gebiet vor allem innerhalb der UNESCO, der 
OE CD und des Europarates. Im unmittelbaren Forschungsbereich sind es Beteiligungen österreichs an den 
Arbeiten der UNO-Organisationen, der Europäischen Konferenz für Molekularbiologie, der Europäischen 
Wissenschaftsstiftung, des Internationalen Zentrums für mechanische Wissenschaften, der Entwicklungshilfe­
organisationen, der internationalen Organisationen im Bereich der Sozialpolitik, der internationalen Gesund­
heitsorganisationen, im Bereich der Umwelt, im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie Mitwirkungen an 
wirtschaftlichen und technischen internationalen Einrichtungen. Im bilateralen Bereich bestehen mit 16 Staaten 
Kulturabkommen, mit fünf Staaten wissenschaftlich-technische Abkommen, mit zwei Staaten Abkommen im 
Bereich von Gesundheit und Umweltschutz und mit 14 Staaten Abkommen über \ die wirtschaftlich-industrielle 
und technische Zusammenarbeit. überdies bestehen Partnerschaftsabkommen zwischen inländischen Forschungs­
einrichtungen, insbesondere der österreichischen Akademie der Wissenschaften und ausländischen Partnerorga­
msatlonen. 

Die Ausgaben des Bundes für internationale Forschungskooperationen stiegen von rund 45 Mio. S im Jahre 1970 
auf rund 173 Mio. S im Jahre 1977 an. 

Probleme 

Für die Notwendigkeit internationaler wissenschaftlicher Kooperation wird insbesondere mit der spezifischen 
Bedeutung des internationalen Erfahrungsaustausches und der Beteiligung an internationalen Großprojekten 
wissenschaftlich-technischer Natur für ein kleines Land mit beschränktem Forschungspotential argumentiert. 
Für die Beteiligung an internationalen Großforschungsprojekten soll neben der langfristigen Sicherung der 
finanziellen Bedeckung und der Bedeutung des intellektuellen Rückflusses in Form von know-how besonderes 
Augenmerk auf einen angemessen"en finanziellen Rückfluß in Form von Aufträgen an die österreichische Wirt­
schaft gewidmet werden. österreichischerseits müßten bei internationalen Projektkooperationen Relaisstellen 
von ausreichender Kapazität vorhanden sein. 

Angesichts der starke Ausweitungstendenzen zeigenden Aktivitäten sollte den Folgekosten der Beteiligung 
österreichs und dem Vorhandensein eines entsprechenden Auswertungspotentials im Inland mehr Aufmerk­
samkeit zugewendet werden. Hiebei sollte auch periodisch überprüft werden, ob bzw. in welchem Umfang 
eine weitere Aufrechterhaltung der Beteiligung nach Maßgabe der o. a. Kriterien noch vertretbar ist. 

Eine gewisse Skepsis wird der internationalen wissenschaftlichen Kooperation unter Einschaltung internatio­
naler Organisationen wie UNESCO oder WHO bzw. im Rahmen von globalen Kulturabkommen entgegen­
gebracht. Nicht zuletzt aufgrund der günstigeren Finanzierbarkeit innerhalb bestehender bilateraler Kulturab­
kommen und wissenschaftlich-technischer Abkommen bzw. aus Eigenmitteln der beteiligten Forschungseinrich­
tungen sollen bilaterale und befristete Kooperationen den multilateralen eher vorgezogen werden. Zur Aus-
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füllung solcher bilateraler Abkommen sei für den Hochschulbereich das im außeruniversitären Bereich insbeson­
dere von der Akademie der Wissenschaften bereits gehandhabte Instrumeht der "Partnerschaften" einzurich­
ten, das im Rahmen einer UOG-Novellierung eine gesetzliche Grundlage erhalten solle. Das den "Partner­
schaften" zugrunde liegende Arbeitsprogramm sei als Instrument der Planung und Gestaltung der interna­
tionalen Kooperation anzuerkennen. 

Eine vermehrte Nutzung der Möglichkeiten der Entsendung österreichischer Experten in internationale Orga­
nisationen wird empfohlen. 

Zur Verbesserung des internationalen Erfahrungsaustausches wird eine vermehrte Mittelbereitstellung für Aus­
landsdienstreisen, Auslandsstipendien, Gastprofessuren und -vorträge und den Besuch von Tagungen und Kon­
gressen wissenschaftlicher Natur als notwendig erachtet. 

4. Prioritäten 

Lage 

Allgemeine und sektorale Zielsetzungen und Rahmenkriterien für Schwerpunkte sind in der Osterreichischen 
Forschungskonzeption enthalten. In Konkretisierung der Osterreichischen Forschungskonzeption wurden in 
Projektteams, in denen Vertreter von Wissenschaft, Wirtschaft und Staat zusammenwirkten, sektorale Kon­
zeptionen erstellt, so beispielsweise das Energieforschungskonzept, das Konzept für die geowissenschaftliche 
und geotechnische Forschung, Konzepte für staatliche oder gemischtwirtschaftliche Forschungseinrichtungen, für 
den Einsatz von EDV im wissenschaftlich-akademischen Bereich, für Okosystemforsehung ete. Von den noch 
laufenden Arbeiten sind insbesondere die Konzeptionen für Arbeitswissenschaften und Rohstoffforschung zu 
erwähnen. Bei Erstellung der Konzepte wurde ein enges Zusammenwirken zwischen Sachbereichspolitiken, 
Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, Sozialpolitik ete. und der Forschungspolitik angestrebt. 

Neben diesen Konzeptionen haben auch Selbstverwaltungskörper wie die Osterreichische Akademie der Wis­
senschaften mittelfristige an den Zielsetzungen der österreichischen Forschungskonzeption orientierte Forschungs­
programme erstellt. 

Der Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft hat eine Fondsuntersuchung über Prioritätsbereiche 
durchgeführt und davon Orientierungshilfen zur Bestimmung von Förderungsprioritäten abgeleitet. Die Rek­
torenkonferenz und der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung haben ein Schwerpunktpro­
gramm erstellt bzw. mit dessen Realisierung begonnen. Als Förderungsschwerpunkt im Sinne des Forschungs­
förderungsgesetzes wurde im Hinblick auf die Bedeufung und Problematik der Energieversorgung die Energie­
forschung erklärt. 

Die staatliche Auftragsforschung wurde intensiviert und gesellschaftspolitisch relevanten Problemstellungen vor 
allem im Bereich der Medizin, des Umweltschutzes und der Sozialwissenschaften Priorität eingeräumt. 

Probleme 

Die Ausführungen zum Thema "Prioritäten" beziehen sich sowohl auf Prioritäten 1m Struktur- und Organi­
sationsbereich als auch auf solche thematisch-inhaltlicher Art. 

Im strukturellen Bereich wurden Prioritäten vor allem im Zusammenhang mit diagnostizierten Lücken bzw. 
"Schwachstellen" der Forschungsförderung und -Organis<}tion festgestellt. So soll der Förderung der anwen­
dungsorientierten Grundlagenforschung und der Zweckforschung sowie der Förderung interdisziplinärer Schwer­
punkte Vorrang eingeräumt werden. Besonders förderungswürdig erscheinen weiters Forschungsprojekte von 
Nachwuchswissenschaftern, Ausbildung von Forschungspersonal, Vertretung in internationalen Organisationen 
ete., die Schaffung von Datenbanken (zur sozialwissenschaftlichen Sekundäranalyse) und generell die Verbes­
serung von Forschungsinformationssystemen. Für den Bereich der Wirtschaftsforschung sollte der Ausrichtung 
der Forschungstätigkeit auf höchstwertige Endprodukte und der Ausrichtung der Forschungsförderung auf die 
Innovationsphase Vorrang eingeräumt werden. Die Frage nach inhaltlich thematischen Forschungsprioritäten 
wird teils mit generellem Hinweis auf das Schwerpunktprogramm der Rektorenkonferenz bzw. des Wissen­
schaftsfonds sowie die Prioritätenkataloge der Arbeitskreise des Gewerbefonds beantwortet, teils werden spe­
zifische Forschungsthemen (-bereiche) angeführt. Generell wird zu bedenken gegeben, daß der Forschungsbe­
darf in Osterreich nicht klar artikuliert sei, sowie, daß zur Einschätzung als prioritärer Bereich sowohl die 
Erkenntnis von Forschungslücken ("Schwachstellen") als auch die Erkenntnis vorhandener Forschungskapazi­
täten ("Forschungsstarkstellen") führen könnte. Thematische Prioritätenvorschläge werden teilweise aus dem 
disziplinen-spezifischen Gesichtspunkt der vorschlagenden Institution, teilweise - insbesondere von Dachorga­
nisationen und Institutionen aus dem gesellschaftlichen Bereich i. e. S. - aus einem übergreifenden und glo­
balen Gesichtswinkel erstattet. Von einzelnen Einrichtungen für ihren Bereich erstattete Vorschläge betreffen 
etwa die Kunstforschung, die Bildungsforschung, die sozialwissenschaftliche Forschung, die entomologische For­
schung, die Bibliotheks- und Informationsforschung, die höhlenkundliche Forschung, slawistische Forschung 
und andere. 

13 

III-112 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 03 Lage und Probleme (gescanntes Original) 13 von 19

www.parlament.gv.at



Aus eher umgreifender Sicht werden mit jeweils unterschiedlicher Häufigkeit und Detailierung folgende For­
schungsthemen genannt: Energie- und Rohstofforschung (mit Subbereichen wie Lagerstättenforschung, Aufbe­
reitungstechnik, Recycling, Krisenvorsorge, Petrochemie etc.), Umweltforschung (mit Subbereichen wie Ent­
wicklung von umweltfreundlichen Technologien, technologische Vorausschau und Scenarios, Gewässerforschung 
etc.), sozioökonomische Forschung und Wirtschaftsforschung (mit Subbereichen wie Vermögens- und Ein­
kommensstruktur, soziale Schichtungs- und Integrationsforschung, Arbeitsmarktforschung, Güterqualitäts- und 
Bedürfnisforschung), medizinische Forschung (mit Subbereichen wie Krebsforschung, Altersforschung, Herz­
Kreislaufforschung, Diabetesforschung, Nuklearmedizin, Suchtforschung, medizinische und soziobiologische 
Grundlagenforschung etc.), Erforschung sozialer und politischer Probleme (mit Subbereichen wie Kriminal­
soziologie, Demographie, Aspekte der Lebensqualität und der Arbeitswelt, Konfliktforschung, Freizeit- und 
Erholungsforschung, Organisationsforschung, Demokratieforschung, Rehabilitationsforschung, Zusammenarbeit 
von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftssysteme etc.), Wohnungs- und Bauforschung, Verkehrsforschung, 
physikalische Forschung (Grundlagenforschung, Atomphysik etc.), biologische Forschung (Mikro- und Moleku­
larbiologie, Genetik etc.), (Erwachsenen)-Bildungsforschung, Nutzung der EDV. 

Zur Frage der Prioritäten-Identifizierung wird in grundsätzlicher Ausführung vermerkt, daß die Einschätzung 
als prioritärer Bereich unter unterschiedlichen Kriterien erfolgen könne (aufgrund von Forschungslücken bzw. 
Forschungsbedürfnissen und aufgrund von vorhandenen und weiter zu entwickelnden Forschungskapazitäten). 
Als Identifizierungsverfahren werden das Verfahren des Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirt­
schaft zur Erstellung von Prioritätenlisten und das Verfahren des Fonds zur Förderung des wissenschaftli­
chen Forschung gemeinsam mit der Rektorenkonferenz zur Erstellung eines Schwerpunktprogrammes genannt. 

Zur Berücksichtigung gesellschaftlicher Forschungsprioritäten bzw. -bedürfnisse könnten diese Verfahren um 
Instrumente wie die Forschungsthemenausschreibung (insbesondere für den Bereich des Gewerbefonds) und die 
"nationalen Programme" (insbesondere für den Bereich des Wissenschaftsfonds) ergänzt werden. Für die Grund­
lagenforschung wird die Notwendigkeit der Erstellung von Schwerpunktprogrammen innerhalb der wissen­
schaftlichen Gemeinschaft unter Beibehaltung des Antragsprinzips betont. Eine gesetzliche Beauftragung der 
Forschungsförderungsfonds mit der Erstellung von Schwerpunktprogrammen (nach dem Muster der Rektoren­
konferenz) wird zu erwägen gegeben. Des weiteren wird die PrioritätensteIlung in Fachgremien, disziplinen­
internen Kommissionen bzw. Fachkommissionen (des nationalen Forschungsrates), in Projektteams, durch En­
queten in Fachbereichen, durch multidisziplinäre Wissenschaftsgremien aus Generalisten, durch eine zu schaf­
fende Koordinationsstelle für Forschungsförderung, durch jährliche Befragung der Arbeitskreise des Gewerbe­
fonds, durch regelmäßige Meinungsforschung unter Einschaltung von Massenmedien, Fonds, Behörden, Kam­
mern und wissenschaftlichen Gremien der Forschungsinstitute vorgeschlagen. Insbesondere bei Erstellung von 
Prioritätenlisten durch Fachgremi'en und Projektteams wird auf die Notwendigkeit der Koordinierung hin­
gewiesen. 

Was das Verhältnis von Schwerpunktforschungsförderung zu allgemeiner Forschungsförderung betrifft, beste­
hen unterschiedliche Meinungen. Es wird entweder allgemein festgestellt, daß kein festes Verhältnis angebbar 
sei oder daß Ausgewogenheit unter Berücksichtigung von Erfordernissen, Kapazitäten und Pluralität erfor­
derlich sei oder eine Gewichtsverschiebung zugunsten eines der bei den Bereiche wünschenswert sei. Das Spektrum 
des ziffernmäßig angegebenen Soll-Verhältnisses von Schwerpunktforschung zu allgemeiner Forschung reicht 
von 1 : 4 bis 3 : 1. 

5. Auswertung der Ergebnisse und Erfolgskontrolle 

Lage 

Die Forschungsförderungsaktionen enden normalerweise bei der Entwicklung des Prototyps bzw. des Ver­
fahrens, die Wirtschaftsförderungsaktionen setzen erst bei der Produktion ein. Eigene staatlich geförderte 
Verwertungsgesellschaften bestehen nicht. 

Das Forschungsförderungsgesetz sieht explizite Verpflichtungen für die Fonds vor, für eine geeignete Verbrei­
tung und Verwertung der Ergebnisse der geförderten Vorhaben vorzusorgen. Innerhalb der öffentlichen 
Aufträge bestehen grundsätzlich nicht nur keine Bestimmungen, Aufträgen, die die Auswertung österreichischer 
Erfindungen ermöglichen, Priorität einzuräumen, Normenbestimmungen stehen sogar teilweise entgegen. 

Kostenrechnungs- und Kostenplanungssysteme bestehen vor allem im Wirtschaftsbereich, im öffentlichen Sektor 
bestehen sie für "betriebsähnliche" Einrichtungen, sonst jedoch findet zumeist das kameralistische System An­
wendung. Für Planung und Kostenrechnung an Hochschulen wurde vom Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung 1973 ein Vorschlag für ein neues Rechnungssystem unter dem Titel "Hochschulplanungsrech­
nung" veröffentlicht. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Patentförderung, die im Zusammenwirken zwischen dem Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie und der Bundeswirtschaftskammer gegründet wurde, berät Erfinder und 
gewährt Unterstützungen zur Patentanmeldung. 
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Probleme 

Hinsichtlich der Verwertung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung werden einerseits Kommunika­
tions- und Informationsprobleme, andererseits Finanzierungsprobleme gesehen. Im Bereich des Informations­
wesens wird die Zugängigkeit der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung für die Offentlichkeit durch 
Verpflichtung zur Publikation oder Einräumung von Publikationsrechten (auch im Falle der Auftragsforschung) 
verlangt. Neben Vorschlägen zu breitgestreuter Publikation von Ergebnissen und Vorhaben (in allgemein ver­
ständlicher Form) werden Vorschläge geäußert, die die Forschungsergebnisse dem potentiellen Nutzer- bzw. 
Interessentenkreis zugängig machen. sollen. Vor allem die Kommunikation zwischen Hochschule und Industrie 
soll neben verstärkter personeller Mobilität, etwa durch Forschungsstipendien, durch die Schaffung von Clea­
ring- und BeratungsstelJen für wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten der Hochschulforschung oder durch 
Offerierung der Forschungsergebnisse in Fachblättern verbessert werden. Für die Verbesserung der Organi­
sation der Nachfrage nach Forschungsresultaten bietet sich für den Bereich der Klein- und Mittelbetriebe die 
Gründung von "Forschungsvereinigungen" an, die eine Mittlerfunktion zu den für diesen Bereich besonders 
bedeutsamen Anbietern von Forschungsresultaten, den kooperativen Forschungsinstituten, einnehmen könnten. 

Weiters wird in genereller Weise die Verbesserung von Publikationsmöglichkeiten und der verstärkte Einsatz 
von SDI-Diensten angeregt. 

Zur Finanzierung der Verwertung von Forschungsergebnissen wird zu bedenken gegeben, daß gerade die 
Stufe der Innovation, der erstmaligen Umsetzung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung in technische, 
wirtschaftliche und soziale Neuerungen, von der Forschungsförderung nicht mehr, von der Wirtschaftsförderung 
weitgehend noch nicht erfaßt werde. Die Vorschläge sehen daher neben der oben erwähnten verbesserten und 
insbesondere auch institutionalisierten Information über Forschungsergebnisse vor allem vor, daß entweder die 
Forschungsförderung auf dem Bereich der Innovation ausgedehnt oder dieser Bereich von der Wirtschafts­
förderung voll erfaßt werde oder für diesen Zwischenbereich eigene Förderungseinrichtungen geschaffen wer­
den. So wird angeregt, die Zweckmäßigkeit einer Innovationsgesellschaft oder einer Risikobeteiligungsgesell­
schaft zu prüfen. Ebenso wird die Schaffung einer Verwertungsgesellschaft unter Führung oder Beteiligung der 
öffentlichen Hand zur Diskussion gestellt und auf das Beispiel der französischen ANV AR verwiesen. Zur Er­
leichterung des Finanzierungsrisikos der Innovationsphase könnte auch die öffentliche Hand mittels öffentli­
cher Aufträge oder Abnahmegarantien für Erstserien, neue Verfahren und Versuchsanlagen etc. herangezogen 
werden. Weiters wird zur Erleichterung der Aufbringung von Risikokapital der verstärkte kombinierte Ein­
satz von Haftungsübernahmen (z. B. im Wege der Entwicklungs- und Erneuerungsfonds Ges. m. b. H., gege­
benenfalls auch für Betriebskapital) mit der Gewährung von Zinszuschüssen und Bankkrediten vorgeschlagen. 

Die Meinungen über die Zweckmäßigkeit von Kostenrechnungs- und -planungssystemen im Forschungsbereich 
sind geteilt. So wird zum Ausdruck gebracht, daß sie in der Grundlagenforschung weitgehend nicht anwend­
bar oder von zweifelhaftem Wert seien bzw. nur für routinemäßige Aufgaben sinnvoll seien. Andererseits 
wird die Einführung von Kostenrechnungssystemen auf der Basis der Erfahrungen insbesondere des außer­
universitären Bereiches auch für den Hochschulbereich befürwortet, wobei betont wird, daß die Kostenrechnung 
nicht die fachliche Beurteilung ersetzen solle, sondern eine Grundlage für eine verläßliche Beurteilung von der 
betriebswirtschaftlichen Seite schaffen solle. Die derzeitigen Rechnungs- und Kostenplanungssysteme im For­
schungsbereich müßten jedoch auf ihre praktische Anwendbarkeit weiter überprüft und verbessert werden. Die 
Einführung einheitlicher Kostenrechnungssysteme für sowohl vom Bund geförderte Forschungseinrichtungen als 
auch vom Bund geführte Forschungseinrichtungen könnten nicht nur als Grundlage für eine Programm/Budget­
Planung und für die Berichterstattung der Forschungsträgereinrichtungen dienen, sondern auch durch unter­
schiedliche Kostenstrukturen bedingte Konkurrenznachteile von Forschungseinrichtungen und Ungleichbehand­
lungen von Forschern beseitigen helfen. Insbesondere für die Entlohnung der wissenschaftlichen Leistungen, 
für Stundensätze, Zuschlagsätze und Spesenersätze wird die Erstellung einheitlicher Richtlinien vorgeschlagen. 

Für den Hochschulbereich wird die Beschränkung von Kostenrechnungssystemen auf Auftragsprojekte als wün­
schenswert beachtet, für kleinere Forschungsprojekte sollen vereinfachte Verfahren der Kostenrechnung vorge­
sehen werden. 

Erfolgskontrolle wird in den Stellungnahmen zwar grundsätzlich begrüßt und für notwendig gehalten, aber im 
Bezug auf die inhaltliche Seite der Erfolgskontrolle auf die vielfältigen damit verbundenen Probleme hinge­
wiesen. Die Kriterien der Erfolgskontrolle könnten weitgehend nur als Indikatoren angesehen werden, da neben 
dem kurzfristigen insbesondere der langfristige Aspekt berücksichtigt werden müßte. Erfolgskriterien seien kaum 
quantifizierbar, der Output von Forschung und Entwicklung kaum meßbar. Zwischen den einzelnen Stufen der 
Forschung müßte bei der Erfolgskontrolle differenziert werden. Für die Grundlagenforschung sind es vor allem 
die Publikation der Ergebnisse, die Zitation, die Anerkennung in der Fachwelt, die Einladung zu in- und 
ausländischen Kongressen, für die anwendungsorientierte Forschung vor allem die Verwertbarkeit und die tat­
sächliche Verwertung, der betriebs- und volkswirtschaftliche Gewinn, die Umsetzung in quality of life, Patent­
und Lizenzbilanz etc. Wesentlich leichter sei dagegen eine formale Verwendungskontrolle, d. h. die Kontrolle 
der Einhaltung der Förderungsbedingungen bzw. der widmungsgemäßen Verwendung der Mittel durchzufüh­
ren, wozu die Verbesserung und Intensivierung des Berichterstattungswesens der Förderungs- und Forschungs­
einrichtungen dienlich sein könnte. 
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6. Ausbildung und (Management 

Lage 

Wissenschaftliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach Abschluß des ordentlichen Hochschulstudiums be­
stehen im Hochschul- und außeruniversitären Sektor, in geringerem Umfang in Post-Graduate-Kursen, in Tätig­
keiten bei internationalen Forschungseinrichtungen und insbesondere auch in der Teilnahme an Tagungen, Sym­
posien etc. 

Eine spezielle Nachwuchsförderung innerhalb der größeren Forschungsfinanzierungsaktionen besteht derzeit nicht, 
und die gerade für den jungen Wissenschaftler wichtige Mobilität zwischen inländischen Forschungseinrichtun­
gen universitärer, außeruniversitärer und insbesondere auch industrieller Art sowie zwischen in- und auslän­
dischen Forschungseinrichtungen wird durch unterschiedliche dienst- und arbeitsrechtliche Regelungen, vielfach 
auch durch den Mangel, Posten- und Karrierenachteile bei vorübergehenden Tätigkeiten in anderen Einrichtun­
gen zu vermeiden, behindert. 

Die spezielle Struktur von Wissenschaft und Forschung bedingen auch entsprechende Managementstrukturen. 
OECD-Untersuchungen über die technologische Lücke zwischen den USA und Westeuropa haben gezeigt, daß 
es primär keine "technologische" Lücke, sondern eine Managementlücke ist. 

Probleme 

Teilweise wird in den Stellungnahmen der gegenwärtige Stand der Nachwuchsförderung als im wesentlichen 
ausreichend empfunden, teilweise wird mit zahlreichen Vorschlägen die Verbesserung der Nachwuchsförderung 
angeregt. So wird vorgeschlagen, die Zuständigkeit des Wissenschaftsfonds auf Nachwuchsförderung, eventuell 
durch Mittelbindung und/oder Einrichtung einer Kleinförderung insbesondere für Reise- und Publikationskosten 
vorzunehmen. Ebenso soll der Ausbau von Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere von Dissertations- und 
Postdoktoratsstipendien u. a. für Auslandsaufenthalte, für Arbeiten in Forschungseinrichtungen und in der 
Industrie der Nachwuchsförderung dienen. 

Zur Vermehrung von Arbeitsplätzen für den wissenschaftlichen Nachwuchs wird die Schaffung von zeitlich 
begrenzten Dienstposten für Forschungsassistenten vorgeschlagen und auf das sogenannte " Heisenberg-Pro­
gramm" der westdeutschen Forschungsorganisationen hingewiesen, das die Einführung von "Heisenberg-Stipen­
diaten" und "Heisenberg-Professuren" vorsieht. Neben besserer finanzieller Dotierung von Nachwuchswissen­
schaftern gegenüber der Fachpraxis (insbesondere im medizinischen Bereich) wird die Einräumung entsprechender 
Zeit und Freiheit zur Durchführung eigener Forschungsarbeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs für not­
wendig erachtet. Wünschenswert sei ferner die wechselseitige Heranziehung von Nachwuchswissenschaftern des 
universitären und des außeruniversitären Bereichs für die jeweiligen Forschungs- und Lehraufgaben unter be­
sonderer Berücksichtigung vermehrter Einräumung von Habilitierungsmöglichkeiten. Für den außeruniversitären 
Bereich werden Mitbestimmungsregelungen analog zum UOG angestrebt. 

Die Frage nach der Beiziehung wissenschaftlichen Nachwuchses zu Auslandsprojekten wird vielfach POSltlV be­
antwortet, teilweise wird einschränkend auf die Notwendigkeit entsprechender inländischer Vorpraxis und auf 
die Gefahr der Abwanderung hingewiesen. Unter Hinweis auf das Modell des "Associate-Expert-Program" 
der UNESCO wird betont, daß Auslandsausbildung auch Voraussetzung für eine vermehrte Anstellung von 
österreichern in multilateralen Organisationen sei. 

Eine verstärkte Mobilität wird allgemein als wünschenswert angesehen und die Schaffung organisatorischer, 
dienst- und steuerrechtlicher Voraussetzungen dafür urgiert. So sollen dienstrechtliche und besoldungsmäßige 
Unterschiede insbesondere für die im staatlichen Einflußbereich stehenden Forschungseinrichtungen, aber auch 
zwischen staatlichen und industriell-gewerblichen Forschungseinrichtungen beseitigt werden. Praktiker bzw. Wis­
senschafter außeruniversitärer Einrichtungen sollen vermehrt zu Forschungs- und Lehraufgaben in Universitäten 
herangezogen werden, z. B. mittels neu zu schaffender Forschungsaufträge. 

Auf personeller Ebene wird insbesondere von Hochschulseite das Mißverhältnis zwischen wissenschaftlichem 
und nichtwissenschaftlichem Personal als zentrales Managementproblem gesehen und die Bereitstellung von Dienst­
posten mit Refundierung der Bezüge und die übernahme von Verwaltungsagenden (insbesondere Gehaltsver­
rechnung) durch staatliche Stellen bzw. die Schaffung neuer Kategorien von Dienstposten, die aus Drittein­
nahmen finanziert werden, für notwendig erachtet. Regelungsbedürftig seien auch dienst- und besoldungsrecht­
liche Probleme der mit Forschungsarbeiten im Auftrag Dritter beauftragten Bundesbediensteten, so insbesondere 
das Dienstposten- und Refundierungsproblem. 

Die Trennung von Forschungs- bzw. wissenschaftlicher Tätigkeit und Verwaltungstätigkeit bzw. wirtschaftlicher 
Führung wird für wünschenswert erachtet, wobei der Ausbildung von Forschungsmanagern besonderes Gewicht 
zukomme. Eine vermehrte Schulung des Forschungspersonals in Managementfragen wird angeregt. Auf die 
enge Verbindung der Sicherung der mittelfristigen Finanzierung mit Fragen der Gewährleistung entsprechender 
Arbeitsplätze und der Mobilität wird hingewiesen. Eine Verbesserung organisatorischer Probleme im Bereich 
von Forschungseinrichtungen sei auch von verstärkter Mitbestimmung zu erwarten. 
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7. Informations~ und Publikationswesen 

Lage 

Das Informations- und Publikationswesen umfaßt 

die Faktendokumentation im Forschungsbereich (laufende Erfassung der Forschungsförderungen und For­
schungsaufträge des Bundes; die Erfassung der Forschungsstätten in einem Forschungsstättenkatalog; die 
Erfassung der öffentlichen und privaten Forschungsfinanzierungsaktionen, Förderungspreise und Stipendien) 

die F & E-Statistik (Erhebungen durch das österreichische Statistische Zentral amt für den Hochschulsektor, 
den staatlichen Sektor und den privaten gemeinnützigen und kooperativen Sektor und durch die Bundes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft für den Unternehmenssektor; jährliche Erstellung des Bundesbudgets 
Forschung und der Forschungsbudgets der Länder sowie sektor ale Erhebungen) 

Forschungspolitische Literaturdokumentation 

Erfassung und Fortschreibung von Großgeräten 1m wissenschaftlich-akademischen Bereich 

Informations- und Dokumentationssysteme im Bereich von Wissenschaft und Forschung, die den Stand und 
die Entwicklung von Wissenschaftsdisziplinen und Technologien erfassen 

wissenschaftliches Bibliothekswesen 

wissenschaftliches Verlagswesen einschließlich Eigenverlage wissenschaftlicher Einrichtungen 

sowie Schrifttums- und Veranstaltungswesen im weitesten Sinn. 

Die öffentliche Hand unterstützt dieses Informations- und Publikationswesen durch Tragung von Basiskosten 
für Einrichtungen, insbesondere Bibliotheken, durch Bereitstellung von Förderungsmitteln für Publikationen und 
die Inanspruchnahme von Dokumentationssystemen und durch die Durchführung von für Faktendokumentation 
und Statistik notwendigen Erhebungen. 

Das Informations- und Publikationswesen dient einerseits dem Wissenschaftler als Information für seine wis­
senschaftlichen Arbeiten, zugleich als die Möglichkeit, deren Ergebnisse zu publizieren, und als Leistungsnach­
weis, andererseits dem Wissenschaftspolitiker, indem sie ihm die für Entscheidungen erforderlichen Unterlagen 
bereitstellt. Es hat aber auch die wesentliche Funktion, zur Auswertung der Ergebnisse abgeschlossener For­
schungsvorhaben beizutragen und insbesondere auch die öffentlichkeit über Stand und Probleme der Wissen­
schaft und Forschung zu informieren und damit zu einer Steigerung des Forschungsbewußtseins beizutragen. 

Probleme 
Fragen des Informationswesens sind eng mit anderen Fragestellungen verbunden, wie dies insbesondere bei den 
Problemkreisen "Planung und Koordination" und "Auswertung und Erfolgskontrolle" zum Ausdruck kommt. 
über das Ausreichen der derzeitigen Information über Forschung und Entwicklung bestehen geteilte Meinungen, 
als Problem zeigt sich jedoch deutlich ein Mangel an der "Information über die Information", d. h. eine geeig­
nete umfassende Verbreitung und Inanspruchnahme von vorhandenen Informationsmöglichkeiten. 

Als wünschenswert wird eine laufende, umfassende Information über Forschungsprojekte und ihre Ergebnisse, die 
verstärkte Förderung der Publikationen, insbesondere auch populärwissenschaftlicher Publikationen und die 
entsprechende Verbreitung wissenschaftlicher Informationen durch die Massenmedien erachtet. Die Schaffung sek­
toraler oder zentraler Informationsdienste bzw. Dokumentationsstellen und Clearingzentren, Grobübersichten 
bzw. zusammenfassende Darstellungen über einzelne Wissenschaftsbereiche sowie eine mediale Konzentration bei 
Informationen und vor allem eine verstärkte Information auf Projektebene werden vorgeschlagen. Bei einer 
gesetzlichen Neuregelung der Forschungsorganisation sollte auch das wissenschaftliche Bibliotheks- und Infor­
mationswesen mitberücksichtigt werden und die F & E-Statistik gesetzlich fundiert werden. Detailvorschläge be­
treffend die Erweiterung der Faktendokumentation des Bundes um die Forschungstätigkeit von Bundesdienst­
stellen, die Herausgabe einer laufenden Bibliographie der Publikationen des BMfWuF und des BMfUuK und 
Schaffung einer Bezugsstelle, die Förderung von Publikationen vor allem in internationalen Fachzeitschriften 
mit page-charges, die jährliche Abhaltung eines Forschungstages, die Erstellung eines Kataloges für Groß geräte 
und Meßeinrichtungen, die Registrierung bestehender Informationsstellen u. a. m. 

Als förderungswürdig wurden neben sektoralen oder thematischen Förderungsbereichen (wie Geisteswissenschaf­
ten, Archäologie, Höhlenkunde, Rohstofforschung, Geotechnik, Aufbereitungstechnik, Straßenforschung, Museen­
forschung, Bereiche technischer, medizinischer, sozialer Relevanz ete.) wissenschaftliche Periodika und in eher 
grundsätzlicher Ausführung die Förderung von Berichtspublikationen zum Nachweis (etwa in Mehrjahresabstän­
den) über die Forschungstätigkeit angesehen. Die Verpflichtung zur Publikation geförderter oder beauftragter 
Forschungsergebnisse sowie die Verpflichtung zur Drucklegung von Dissertationen wurde als notwendig erachtet. 
Zur Kostensenkung sei die Steuerbelastung für wissenschaftliche Publikationen zu vermindern und unter Prü­
fung moderner Verfahren der Informationsübermittlung kostengünstige Druck- und Vervielfältigungsverfahren 
heranzuziehen. Als Förderungskriterien für wissenschaftliche Publikationen werden genannt: die wissenschaftliche 
Qualifikation, insbesondere auch die internationale Anerkennung; die Informationsrelevanz für das Fachpubli-
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kum, insbesondere auch die Relevanz für die Weiterführung wissenschaftlicher Arbeiten bzw. für die Auswer­
tung; die Relevanz für die Nachwuchsförderung; das Erfordernis der Begutachtung; die Erstellung von Förde­
rungskriterien aufgrund der Sachbereichsprioritäten. 

Die Notwendigkeit einer verstärkten Information der öffentlichkeit wurde insbesondere im Hinblick auf die 
Rechtfertigung und Aufklärung über die Verwendung öffentlicher Mittel an eine demokratische öffentlichkeit 
und die dadurch zu fördernde Bereitschaft zur Bereitstellung weiterer und vermehrter Mittel unterstrichen. In 
Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer verstärkten Berichterstattung in den Massenmedien, insbesondere 
im ORF wird auch die Notwendigkeit einer verstärkten Aus- und Heranbildung von verantwortungsbewußten 
Wi~5enschaftsjournalisten gesehen, 

Die Meinungen, ob das Sozialprestige der Forschungsarbeit ausreichend sei, sind geteilt. Es wird auch hinge­
wiesen, daß für die verschiedenen Bereiche wissenschaftlicher Tätigkeit unterschiedliches Sozialprestige gelte. 

8. Beratungswesen 

Lage 

Zur Entscheidungsvorbereitung bedient sich der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung sowie die für 
die jeweiligen Ressortforschungsbereiche zuständigen Bundesminister ständiger oder ad hoc-Beratungsorgane für 
generelle oder spezielle Fragen von Forschung und Entwicklung. 

Nach dem Forschungsförderungsgesetz ist der österreich ische Forschungsrat, der die Mitglieder der Präsidien der 
beiden Forschungsförderungsfonds umfaßt, zur Beratung der gesetzgebenden Körperschaften, der Bundesregie­
rung und Landesregierungen sowie der einzelnen Ressorts berufen. 

Das 1971 vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung berufene Wissenschaftsforum umfaßt Vertreter 
des Staates, der Wissenschaft und der Wirtschaft und soll durch seine Zusammensetzung alle Aspekte der For­
schungspolitik berücksichtigen können. Die Mitglieder des österreichis.chen Forschungsrates sind auch im Wis­
senschaftsforum vertreten. 

Weitere ständige Beratungsorgane des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung für den Forschungs­
bereich sind das Expertenkomitee für EDV im wissenschaftlich-akademischen Bereich, der Beirat für Hoch­
spannungsforschung und das Energieforschungskoordinationskomitee. 

Um dem komplexen Charakter von Forschung und Wissenschaft gerecht zu werden und gleichzeitig verwal­
tungsökonomisch vorzugehen, setzt der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zur Behandlung von 
globalen und sektoralen Fragen Projektteams ein, die die für eine konzeptive und aktive Forschungspolitik 
notwendigen wissenschaftlichen Expertisen zu Gesamt- oder Einzelfragen auf dem Gebiet der Wissenschaft und 
Forschung erarbeiten. 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik hat drei Beralungsorgane, den Beirat für die allgemeine Bau­
forschung und des Technischen Versuchswesens, den Beirat für Wohnbauforschungund den Beirat für Straßen­
forschung. Beim Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz wurde der Beirat für Umweltschutz 
errichtet. 

Forschungseinrichtungen wie beispielsweise die österreichische Studiengesellschaft für Atomenergie Ges. m. b. H., 
die österreichische Akademie der Wissenschaften oder die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft - Österreichische 
Vereinigung zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - und Dachorganisationen wie beispielsweise die 
Vereinigung kooperativer Forschungsinstitute der gewerblichen Wirtschaft österreichs oder der Verband der 
wissenschaftlichen Gesellschaften österreichs fungieren ebenfalls als Beratungsorgane. Auch die bei den For­
schungsförderungsfonds nehmen wesentliche Beratungsfunktionen wahr. 

Für den Bereich der Hochschulen obliegen auf Grund des Universitäts-Organisationsgesetzes der österreichi­
schen Rektorenkonferenz, dem Akademischen Rat und der Bundeskonferenz des wissenschaftlichen Personals 
und auf Grund des Hochschülerschaftsgesetzes der österreichischen Hochschülerschaft Beratungsfunktionen. 

Probleme 

Das derzeitige Beratungswesen wird nur in wenigen Stellungnahmen als ausreichend angesehen. Auch wenn aus­
drücklich darauf hingewiesen wird, daß eine gesetzliche Neuregelung nicht ziel führend bzw. nicht erforderlich 
sei, so wird doch auf die entsprechende Ausschöpfung bzw. Aktivierung der bestehenden Möglichkeiten und 
Organe, etwa des Wissenschaftsforums, des Forschungsrates sowie des interministeriellen Forschungskoordina­
tionskomitees verwiesen. Eine große Anzahl von Stellungnahmen spricht sich für die Neuerrichtung eines um­
fassenden Beratungsorganes aus. So soll ein nationaler Wissenschaftsrat zur Beratung der Bundesregierung sowie 
der bundesweiten Koordinierung der Forschungsaktivitäten und zur Empfehlungsabgabe über Prioritäten 
(nationale Programme) errichtet werden oder der Forschungsrat unter Einbeziehung der Aufgaben des Wissen­
schaftsforums und unter Einbau des interministeriellen Forschungskoordinationskomitees zu einem Beratungs­
organ der Bundesregierung und des BMfWuF mit Sekretariat beim BMfWuF ausgebaut werden. In die-gleiche 
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Richtung zielen Vorschläge zur Schaffung einer "übergeordneten Beratungsinstanz nach Vorbild der Schweiz" 
sowie eines Rates für Wissenschaft und Forschung in Analogie zu dem im UOG verankerten Akademischen 
Rat und zur Schaffung eines "gut funktionierenden Forschungsrates auf Basis der bei den Fonds, beschickt mit 
Vertretern von Wissenschaft, Wirtschaft und Staat". Für wünschenswert wird erachtet, daß die Zahl der Mit­
glieder eines solchen Beratungsgremiums eher klein gehalten werde. 

Die sektorale Beratungsfunktion der ad hoc-Projektteams wird hervorgehoben und deren verstärkte Heran­
ziehung gefordert. Zur Koordinationsvorbereitung und Ergebnisverwertung dieser Projektteams wird ein Gesamt­
beratungsorgan für wünschenswert erachtet. Auf der Basis von Ressortforschungsbeiträgen für jedes forschungs­
treibende Ressort wird ein Beirat für Auftragsforschung vorgeschlagen. 

Im Zusammenhang mit Beratungsfragen werden verschiedentlich auch die unter dem Punkt "Förderung" be­
handelten Probleme der Zusammensetzung der Entscheidungsgremien der Forschungsförderungsfonds und des 
Begutachtungsverfahrens erörtert. 

Detailvorschläge zum Beratungswesen sind die Heranziehung ausländischer Wissenschafter bzw. Gremien, die 
Einrichtung einer Begutachtungskommission für kunsthistorische Forschung, die Einführung einer Begründungs­
pflicht der Entscheidungsinstanzen bei Abweichen von den Empfehlungen der Beratungsorgane, überprüfung 
der Vorteile einer Zusammenführung von Fachbeiräten ähnlicher Fachrichtung, die Schaffung einer Zentralstelle 
zur Beratung für Anschaffung aufwendiger Geräte, die Schaffung einer Statusbezeichnung zur ideellen Aner­
kennung der Beratungs- und Begutachtungstätigkeit. 

9. Sonstige Anregungen 

Lage 

Unter sonstigen Anregungen wurden innerhalb der Umfrage zusammenfassende grundsätzliche oder mehrere 
Einzelfragenbereiche berührende oder aus der Sicht des Beantworters schwerpunktmäßige oder sektorale Son­
derprobleme oder Vorschläge zur weiteren Vorgangsweise behandelt. 

Probleme 
Die als "sonstige Anregungen" ausgeführten Problemstellungen und Vorschläge wurden größtenteils in die 
vorstehenden Sachkapitel eingearbeitet, zum al es sich des öfteren um Zusammenfassungen und Bekräftigungen 
der unter den einzelnen Sachkapiteln abgegebenen Stellungnahmen handelte. 

Im besonderen wurden Vorschläge und Problematisierungen der bisherigen und künftigen Vorgangsweise in 
Vorbereitung der gesetzlichen Neuregelung der Forschungsorganisation vorgebracht. So wurde hingewiesen, daß 
im Fragenkatalog des BMfWuF wichtige Fragen nicht enthalten gewesen seien, so insbesondere die Frage 
nach Motivation und Rollenverständnis des Forschers; eirie Auftragsstudie über Motivation und Interessenslage 
der Fragenkatalogbeantworter wurde angeregt. Es wurde zu bedenken gegeben, daß im System der Fragebogen­
aktion "Ungleiches nebeneinander gestellt und gleich behandelt wurde, obwohl den einzelnen Bereichen ein ganz 
unterschiedlicher Stellenwert zukommt". 

10. Rechtliche Wertung 

Zur Frage einer gesetzlichen Neuregelung bestehen unterschiedliche Ansichten. Während einerseits die bestehende 
Forschungsorganisation nicht als neuerungsbedürftig erachtet wird bzw. mit administrativen Maßnahmen das 
Auslangen gefunden werden könnte, werden andererseits gesetzliche Neuregelungen befürwortet. Für diese wird 
entweder die Novellierung bestehender Einzelgesetze (etwa des Forschungsförderungsgesetzes oder des UOGs), 
zusätzliche neue gesetzliche Regelungen (so etwa für die öffentliche Auftragsforschung, die Erfinderförderung) 
und/oder die Schaffung eines umfassenden Rahmengesetzes vorgeschlagen. Dieses Rahmengesetz wieder wird in 
unterschiedlicher Weise entweder als möglichst flexible und auf Grundzüge beschränkte Regelung oder als Dach 
für zu novellierende und neuzuschaffende gesetzliche Regelungen verstanden. 
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